
        
     
 
 
 
 
 

Walter Marty 
Präsdident 
Greetrasse 17 
8566 Ellighausen 
 
E-Mail praesident@svp-thurgau.ch  
 
 
 

 

Ellighausen, 15. März 2010 

Vernehmlassung zur Neuordnung der Pflegefinanzierung 

 

Geschätzter Herr Regierungsrat 
Geschätzte Damen und Herren 
 
Das Departement für Finanzen und Soziales unterbreitet uns mit Schreiben vom 19. Januar 
2010 die Unterlagen im obgenannten Zusammenhang zur Vernehmlassung. Besten Dank. 
Die SVP hat sich mit der Vorlage auseinandergesetzt und wir nehmen nun dazu gerne wie 
folgt Stellung: 
 
Allgemeines 
Die SVP Thurgau begrüsst die regierungsrätlichen Vorlage zur Neuordnung der 
Pflegefinanzierung und ist mit fast allen Punkten einverstanden.  
 
Finanzierung der Hilfe und Betreuung (§27 Absatz 2) 
Die SVP Thurgau steht klar hinter dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ und will diesen 
auch stärken. Wir sind aber der Meinung, dass hier eine Lösung mit einem Mindestbeitrag 
der Gemeinden vorzusehen ist, so dass der Gemeindebeitrag gleich bleibt wie heute. 
 
Kosten Gemeinden 
Die Kosten für die Gemeinden dürfen nicht ins Unermessliche steigen, sondern soll mit 
einem Kostenrahmen abgefangen werden. 
 
Schlussbemerkungen 
Die übrigen, nicht speziell erwähnten Revisionspunkte und Erklärungen finden unsere 
Unterstützung und werden somit nicht kommentiert. 
Wir hoffen, dass unser Anliegen in der Botschaft berücksichtigt werden kann. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
SVP THURGAU 
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